
Ratskeller Crailsheim
Marktplatz 1

E-Mail: ratskeller@sjr-crailsheim.de
www.sjr-crailsheim.de/ratskeller

Übersicht Vermietungsrichtlinien

Wer kann den Ratskeller für Veranstaltungen mieten?
    • Mitgliedsvereine des SJR (keine Grundgebühr)
    • Crailsheimer Vereine / Kleinkunstinitiativen (150€ Grundgebühr)
    • Städtischen Institutionen und Ressorts (keine Grundgebühr)
    • (Ehemalige) Teammitglieder Ratskeller/SJR (200€ Grundgebühr)

Kontakt und weitere Informationen:
E-Mail: info@sjr-crailsheim.de  |  Homepage: www.sjr-crailsheim.de

Welche Bedingungen gelten für die Vermietung?
    • Mitgliedsvereine des SJR und Jugendveranstaltungen haben bei
 der Terminvergabe Vorrang. Der Vorstand des SJR entscheidet 
 über jede Vermietungsanfrage im Einzelnen.
    • Eine Vermietung zu kommerziellen Zwecken ist ausgeschlossen.
    • Vermietungen an (ehemalige) Teammitglieder haben ein geringes 
 Kontigent und die geringste Priorität bei der Terminvergabe
    • Eine Verwalterpauschale von 25€ wird grundsätzlich erhoben.
    • Ausschank von selbst mitgebrachten Getränken ist untersagt.
    • Eine Eigenbewirtung ist nur für Vereine und Kleinkunstinitiativen
 möglich und wird sonst vom Ratskellerteam übernommen.
    • Die Betriebszeit ist von 20:00–23:59 Uhr.  Eine Verlängerung muss
 vorab beantragt und mit dem SJR Vorstand abgeklärt werden.
    • Für Veranstaltungen ab 18 Jahren besteht ein geringes Kontigent
 an Ausnahmegenehmigungen zum Spirituosenausschank. Diese
 müssen vorab beantragt und mit dem Vorstand abgeklärt werden.


